
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/3/15 Ro 2018/21/0001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.2018

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs1 Z1;

VwGG §30 Abs2;

VwGG §33 Abs1;

Rechtssatz

Nach der Entscheidung des VwGH in der Hauptsache (Zurückweisung der ao Revision) besteht an einer Entscheidung

über den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Anordnung kein Rechtsschutzinteresse des Revisionswerbers im

Hinblick auf den nunmehr angefochtenen Beschluss über die Zurückweisung des Antrags auf Erlassung einer

einstweiligen Anordnung; ihm kommt insoweit an einer Sachentscheidung des VwGH kein rechtliches Interesse mehr

zu (vgl. VwGH 30.12.2017, Ra 2015/22/0168).
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